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 Veröffentlicht am 25.01.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/06 Dienstrechtsverfahren

64/02 Bundeslehrer

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

BLVG 1965 §8 Abs2;

DVG 1984 §8 Abs2;

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe des Sachverständigen, Feststellungen darüber zu tre:en, ob auf Grund des Gesundheitszustandes

des Lehrers eine Lehrp;ichtermäßigung zu gewähren ist oder nicht. Weicht das Ergebnis der Erhebung vom

Vorbringen des ASt ab, so ist es ihm iSd § 8 Abs 2 DVG 1984 schon deshalb zur Kenntnis zu bringen.

Schlagworte

Sachverständiger Erfordernis der Beiziehung Arzt
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